
Landtag von Baden-Württemberg

16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 3472

02. 02. 2018

1Eingegangen: 02. 02. 2018 / Ausgegeben: 15. 03. 2018

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sie bewertet, dass Schüler, die an einer Schule akut überfordert sind,
während des laufenden Schuljahres einerseits oder am Ende eines Schuljahres
andererseits einen Schulartwechsel vollziehen;

2. wie sich die Zahl der Schüler, die die Schule während des laufenden Schuljah-
res oder am Ende des Schuljahres gewechselt haben, von 2011 bis heute ent-
wickelt hat;

3. wie sich die Statistik der Schulwechsler unter Berücksichtigung der jeweiligen
Schularten darstellt;

4. wie ein Schulartwechsel während des laufenden Schuljahres organisiert wird;

5. inwieweit sie nach dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung auf
diese Entwicklung reagiert hat und Unterstützungsmaßnahmen für die betroffe-
nen Schüler und Schulen sichergestellt hat;

6. inwieweit sie hierfür während des laufenden Schuljahres personelle und sächli-
che Mittel zur Verfügung stellt;

7. welche Ursachen sie für die erhöhte Zahl der Schulartwechsler sieht;

8. inwieweit sie im Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung die ent-
scheidende Ursache für die erhöhte Zahl der Sitzenbleiber und Schulwechsler
sieht;

Antrag

der Abg. Dr. Timm Kern u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Schulartwechsel von Schülerinnen und Schülern
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9. inwieweit sie den Zusammenhang zwischen dem Wegfall der verbindlichen
Grundschulempfehlung und der erhöhten Zahl der Sitzenbleiber und Schul-
wechsler sowie die Wirksamkeit der zukünftig verbindlichen Vorlage der
Grundschulempfehlung bei der weiterführenden Schule wissenschaftlich un-
tersuchen lässt;

10. wie sie zum Vorschlag der FDP/DVP-Landtagsfraktion steht, die Grundschul-
empfehlung – ergänzt um ein Aufnahmerecht der weiterführenden Schulen –
wieder verbindlich zu machen, wenn sich die Sitzenbleiber- und Schulart-
wechslerquoten nach einer festgelegten Zeit nicht gesenkt haben. 

02. 02. 2018

Dr. Timm Kern, Hoher, Haußmann, Dr. Rülke, Glück, Dr. Aden, 
Keck, Reich-Gutjahr, Dr. Schweickert, Weinmann FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung vom 1. Februar 2018 („Rektoren for-
dern Konzept für Schulwechsler“) mehren sich Fälle von Schülerinnen und
Schülern, die an ihrer Schule akut überfordert sind und für die ein sofortiger
Schulwechsel notwendig wäre. Diese Situation stellt nach Auffassung der
FDP/DVP-Landtagsfraktion nicht nur Schulen und Schulträger vor erhebliche or-
ganisatorische Probleme. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die betroffenen
Schülerinnen und Schüler den Schulartwechsel (sogenannte „Abschulung“) in der
Regel als schweren Misserfolg in ihrer schulischen Laufbahn erfahren. Die
FDP/DVP-Landtagsfraktion hat deshalb die überstürzte und unvorbereitete Ab-
schaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung unter der damaligen grün-
 roten Landesregierung Kretschmann I abgelehnt. Um den in der Folge hochge-
schnellten Sitzenbleiberquoten zu begegnen, haben wir unter anderem vorge-
schlagen, den weiterführenden Schulen das Recht zu geben, sich die Grundschul-
empfehlung zeigen zu lassen. Diesen Vorschlag haben wir mit der Forderung ver-
bunden, die Grundschulempfehlung – ergänzt um ein Aufnahmerecht der weiter-
führenden Schulen – wieder verbindlich zu machen, wenn sich die Sitzenbleiber-
quoten an Realschulen und Gymnasien nach einer festgelegten Zeit nicht gesenkt
haben. Wir begrüßen die von der aktuellen grün-schwarzen Landesregierung
Kretschmann II vorgenommene Regelung, dass die Grundschulempfehlung bei
der Anmeldung bei der weiterführenden Schule zukünftig vorzulegen ist. Aller-
dings vermissen wir Freie Demokraten bei Grün-Schwarz sowohl das Bestreben,
den Ursachen des Schulartwechsels auf den Grund zu gehen, als auch ein Konzept
für den Fall, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht die erhoffte Wirkung erzielen.
Beidem soll deshalb mit diesem Antrag Rechnung getragen werden. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 26. Februar 2018 Nr. 31-641.8/455 nimmt das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sie bewertet, dass Schüler, die an einer Schule akut überfordert sind, wäh -
rend des laufenden Schuljahres einerseits oder am Ende eines Schuljahres an-
dererseits einen Schulartwechsel vollziehen;

Es ist zutreffend, dass die Zahl der Schulwechsel in den vergangenen Jahren zu-
genommen hat. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung in der letzten Legislaturperiode abgeschafft wurde. Damit
nimmt die Heterogenität in der Zusammensetzung der Schülerschaft unter Leis -
tungsgesichtspunkten an der einzelnen Schule noch zu. Es ist das Ziel, jedes Kind
zum jeweiligen Zeitpunkt entsprechend seinem Leistungsvermögen, seinen Nei-
gungen und Begabungen möglichst gut zu beschulen. Deshalb ist eine intensive
Elternberatung besonders wichtig. Damit die Schulen frühzeitig wissen, mit wel-
chen Schülern sie es zu tun haben, wurde zudem entschieden, dass die Grund-
schulempfehlung an der weiterführenden Schule wieder vorzulegen ist. Außer-
dem ist wichtig, dass das Bildungssystem durchlässig und anschlussfähig ist. 

2. wie sich die Zahl der Schüler, die die Schule während des laufenden Schuljah-
res oder am Ende des Schuljahres gewechselt haben, von 2011 bis heute ent-
wickelt hat;

3. wie sich die Statistik der Schulwechsler unter Berücksichtigung der jeweiligen
Schularten darstellt;

Im Rahmen der amtlichen Schulstatistik werden nur die Schulartwechsel zum Ende
eines Schuljahres erhoben. Die Schulartwechsel in den Klassenstufen 5 bis 10 auf
öffentliche Werkreal-/Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gemeinschafts -
schulen (Sekundarstufe I) in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2011/2012
sind in Anlage 1 dargestellt. Entsprechende Angaben zum Schuljahr 2017/2018
liegen noch nicht vor.

4. wie ein Schulartwechsel während des laufenden Schuljahres organisiert wird;

Beim Schulartwechsel während des laufenden Schuljahres ist ein Zusammenwir-
ken aller Beteiligten, der Eltern, der abgebenden und der aufnehmenden Schule
sowie der regionalen Schulverwaltung, erforderlich, damit die für die Schülerin
oder den Schüler geeignete Schule gefunden werden kann. Ein Beratungsgespräch
der Erziehungsberechtigten durch die Klassenlehrer und die Schulleitung der ab-
gebenden Schule sowie ein rechtzeitiges Zusammenwirken mit der aufnehmenden
Schule sollen den Eltern bei ihrer Entscheidung helfen. Weil auch Faktoren wie
die Aufnahmekapazitäten der aufnehmenden Schulen von Bedeutung sind, sollen
das zuständige Regierungspräsidium bzw. das Staatliche Schulamt beratend ein-
bezogen werden. 

5. inwieweit sie nach dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung auf
diese Entwicklung reagiert hat und Unterstützungsmaßnahmen für die betroffe-
nen Schüler und Schulen sichergestellt hat;

Einen wichtigen Baustein im Rahmen des Übergangs von der Grundschule auf
die weiterführende Schule bildet zunächst das Angebot des besonderen Bera-
tungsverfahrens durch Beratungslehrkräfte, das im Zeitraum zwischen der Aus -
gabe der Grundschulempfehlung und der Anmeldung an einer weiterführenden
Schulart stattfindet. Die aufnehmende Schule zieht zudem das Beratungsgespräch
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vor, wenn die Grundschulempfehlung und der Elternwunsch hinsichtlich der wei-
terführenden Schulart auseinandergehen. 

Mit Hilfe pädagogisch-psychologischer Methoden können die Beratungslehrkräf-
te die Sichtweisen auf ein Kind ergänzen und damit die Informationsbasis erwei-
tern, auf der Eltern die weiterführende Schulart wählen. Seit Wegfall der verbind-
lichen Grundschulempfehlung wurde das besondere Beratungsverfahren jährlich
im Schnitt in 2.100 Fällen in Anspruch genommen (Schuljahre 2011/2012 bis
2016/2017). Bei der Hälfte der Beratungsverfahren wurde eine Testung durchge-
führt.

Für alle Schulartwechsler ist das Einfinden in das schulspezifische Lernkonzept
eine Aufgabe, die Lehrkräften wie Schülerinnen und Schüler Anstrengungen ab-
verlangt. Unterstützungsmaßnahmen für die betroffenen Schülerinnen und Schü -
ler finden im Rahmen des regulären Unterrichts und des schulischen Angebots
der jeweiligen Schule statt. Zusätzlich bilden sich im Bereich der weiterführenden
Schulen die Einzelangebote schulartspezifisch ab: 

a) Gymnasien

Um die Potenziale aller Schülerinnen und Schüler am Gymnasium auszuschöp-
fen, werden diese intensiv pädagogisch begleitet und unterstützt. 

Im Programm „Gut ankommen am Gymnasium“ sollen durch eine intensive Lern-
begleitung und eine gezielte fachliche Förderung Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 und 6 dazu angeleitet werden, ihr Lern- und Arbeitsverhalten zu ver-
bessern. Im Fachunterricht, insbesondere in Deutsch, Mathematik und in den
Fremdsprachen, können durch geteilte Klassen kleinere Lerngruppen gebildet
werden. Dazu werden 1,7 Poolstunden zur individuellen Förderung durch leis -
tungsdifferenzierte Angebote, die leistungsschwächeren und leistungsstärkeren
Schülerinnen und Schülern gerecht werden sollen, verpflichtend für die Unter -
stufe eingesetzt. Grundlage dafür sind u. a. die Ergebnisse der Lernstandserhebun-
gen zu Beginn von Klasse 5. 

Ein Leitfaden mit Instrumenten zur individuellen Förderung, der allen Gymnasien
zur Verfügung gestellt wurde, unterstützt die Schulen dabei. Alle diese Förder-
maßnahmen zielen darauf ab, noch intensiver auf die Stärken und Schwächen der
Schülerinnen und Schüler einzugehen und dabei die hohe Qualität des gymnasia-
len Bildungsgangs zu erhalten sowie dafür zu sorgen, dass alle Schülerinnen und
Schüler am Gymnasium gut ankommen können.

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, Beratung durch die Klassenlehrerin
oder den Klassenlehrer und/oder Beratungslehrerin oder Beratungslehrer in An-
spruch zu nehmen.

Durch verschiedene Veranstaltungen wie Elternkennenlernabende oder Eltern -
sprechtage soll von Anfang an eine gute Kommunikations- und Vertrauensbasis
zwischen Gymnasium und Elternschaft hergestellt werden.

b) Realschulen

Mit der Änderung von § 7 Schulgesetz für Baden-Württemberg zum Schuljahr
2017/2018 ist den Realschulen ermöglicht worden, flexibler auf die Herausforde-
rungen einer zunehmend heterogeneren Schülerschaft zu reagieren. Die Realschu-
le vermittelt seitdem vorrangig eine erweiterte allgemeine, aber auch eine grund-
legende Bildung, die sich an lebensnahen Sachverhalten und Aufgabenstellungen
orientiert. 

Die Klassen 5 und 6 an der Realschule werden als Orientierungsstufe geführt. Die
Leistungsbewertung orientiert sich in diesen Klassen ausschließlich am Niveau
M, das zum Realschulabschluss führt. Für leistungsschwächere und leistungsstär-
kere Schülerinnen und Schüler kann eine zusätzliche Förderung angeboten wer-
den. Am Ende von Klasse 5 gibt es keine Versetzungsentscheidung. Erst zum
 Ende der Klasse 6 wird anhand der Noten entschieden, ob Schülerinnen und
Schüler auf dem Niveau M oder dem zum Hauptschulabschluss führenden Niveau
G weiter lernen. Dies ist innerhalb der Klassen oder in leistungsdifferenzierten
Gruppen oder Klassen möglich. Um die Schülerinnen und Schüler leistungsdiffe-
renziert zu fördern und erfolgreich zu einem Schulabschluss führen zu können,
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stehen den Realschulen Poolstunden für Maßnahmen zur Differenzierung und
Förderung zur Verfügung, die bis zum Ende der Legislaturperiode sukzessive
weiter erhöht werden. Die zusätzlichen Poolstunden geben den Realschulen deut-
lich mehr Möglichkeiten, flexibel auf die Herausforderungen einer zunehmend
heterogeneren Schülerschaft zu reagieren. Im aktuellen Schuljahr wurden den
 Realschulen pro Zug 13 Stunden für Maßnahmen zur Differenzierung und Förde-
rung zugewiesen.

c) Haupt- und Werkrealschulen

Hauptschulen und Werkrealschulen vermitteln eine grundlegende und erweiterte
allgemeine Bildung und orientieren sich an lebensnahen Sachverhalten und Auf-
gabenstellungen. In besonderem Maße fördern sie praktische Begabungen, Nei-
gungen und Leistungen auf der Basis von theoretischem Hintergrund. Ein stark
berufsbezogenes Profil und eine intensive individuelle Förderung in allen Klas-
senstufen ermöglichen jeder Schülerin und jedem Schüler einen optimalen Ein-
stieg in eine sich anschließende schulische oder berufsbezogene Laufbahn. Seit
dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung wird diese individuelle
Förderung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden ent-
sprechend ausgebaut. Mit dem aktuell eingeleiteten Prozess zur Stärkung der Be-
rufsorientierung an den Haupt- und Werkrealschulen soll die Möglichkeit des un-
mittelbaren und reibungslosen Übergangs der Schülerinnen und Schüler in ein
Ausbildungsverhältnis verbessert werden.

d) Gemeinschaftsschulen

Die Gemeinschaftsschule steht Schülerinnen und Schülern aller Begabungen of-
fen. Der Unterricht soll an den individuellen Voraussetzungen der Lernenden aus-
gerichtet werden. Dazu sollen die Lernangebote individuell auf die verschiedenen
Begabungen, Fähigkeiten und Entwicklungen der einzelnen Schülerinnen und
Schüler abgestimmt werden. Dies reicht vom grundlegenden über das mittlere hin
zum erweiterten Niveau. So kann an der Gemeinschaftsschule sowohl der Haupt-
schulabschluss, Realschulabschluss wie auch an einigen Standorten das Abitur er-
worben werden. Die Lehrkräfte stellen den Schülerinnen und Schülern Lernmate-
rialien auf verschiedenen Niveaustufen bereit. Regelmäßige Coachinggespräche
mit den Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern soll jeden Schüler und jede Schü-
lerin beim Erreichen der individuellen Lernziele unterstützen. 

6. inwieweit sie hierfür während des laufenden Schuljahres personelle und säch -
liche Mittel zur Verfügung stellt;

Im Rahmen der Einführung der Bildungspläne 2016 und eines Unterrichts auf
verschiedenen Niveaustufen ist der Umgang mit unterschiedlichen Lernständen
Gegenstand der zentralen und regionalen Lehrkräftefortbildung. Ergänzend gibt
es Angebote im Bereich des Umgangs mit Heterogenität. Diese Angebote sollen
Lehrkräfte auch bezüglich der Anforderungen unterstützen, die sich ihnen im Zu-
sammenhang mit Schulartwechseln stellen. Im Zuge der Neuordnung im Bereich
der Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich ist vorgesehen, Angebote der Lehrer -
fortbildung in diesen Bereichen zu schärfen, auszuweiten und im Ergebnis zu ver-
bessern.

7. welche Ursachen sie für die erhöhte Zahl der Schulartwechsler sieht;

8. inwieweit sie im Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung die ent-
scheidende Ursache für die erhöhte Zahl der Sitzenbleiber und Schulwechsler
sieht;

Hier wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 
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9. inwieweit sie den Zusammenhang zwischen dem Wegfall der verbindlichen
Grundschulempfehlung und der erhöhten Zahl der Sitzenbleiber und Schul-
wechsler sowie die Wirksamkeit der zukünftig verbindlichen Vorlage der
Grundschulempfehlung bei der weiterführenden Schule wissenschaftlich unter-
suchen lässt;

Es gibt momentan seitens der Landesregierung keine Überlegungen, eine solche
wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag zu geben. 

10. wie sie zum Vorschlag der FDP/DVP-Landtagsfraktion steht, die Grundschul-
empfehlung – ergänzt um ein Aufnahmerecht der weiterführenden Schulen –
wieder verbindlich zu machen, wenn sich die Sitzenbleiber- und Schulart-
wechslerquoten nach einer festgelegten Zeit nicht gesenkt haben. 

Die Landesregierung beabsichtigt nicht, die Grundschulempfehlung in der be-
schriebenen Weise wieder verbindlich auszugestalten. 

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3472



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3472

8



9

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3472



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3472

10



11

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3472



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


